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Entscheid Versicherungsgericht, 05.10.2010

Art. 52 ATSG i.V.m. Art. 52 ATSG Die Legitimation, eine Verfiigung mit
Einsprache anzufechten ergibt sich nicht aus Art. 52 ATSG, sondern aus der
sinngemassen Anwendung von Art. 59 ATSG. Art. 49 Abs. 4 ATSG, Art. 34
Abs. 1 VWVG Liegt ein Drittbezug zu einem anderen leistungspflichtigen
Versicherungstrager vor, sind Verfliigungen auch diesem zu eréffnen.
Sodann ergibt sich aus der subsidiagren Anwendung von Art. 34 Abs. 1 VWVG,
dass Verfligungen allen Dritten zu eréffnen sind, die Parteiqualitat haben.
Zur Bejahung der Legitimation eines Dritten ist ein spezifisches
Rechtsschutzinteresse erforderlich, welches nur gegeben ist, wenn der
Dritte ein unmittelbares und konkretes Interesse an der Aufhebung der
Verfiigung hat. Vorliegend ist diese Voraussetzung nicht erfiillt (Entscheid
des Versicherungsgericht des Kantons St. Gallen vom 5. Oktober 2010, EL
2010/15).

Abteilungsprésidentin Karin Huber-Studerus, Versicherungsrichterin Miriam Lendfers,

Versicherungsrichter Joachim Huber; Gerichtsschreiber Matthias Burri
Entscheid vom 5. Oktober 2010

in Sachen

Beschwerdefiihrerin,

vertreten durch X.___, ehemaliger Beistand der Beschwerdeflhrerin,

und
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Y.___, heute zustédndigeBeistandin der Beschwerdefihrerin,

Beigeladene,

gegen

Sozialversicherungsanstalt des Kantons St. Gallen, Ausgleichskasse des Kantons St.
Gallen, Postfach 368, 9016 St. Gallen,

Beschwerdegegnerin,

betreffend

Rickerstattung von Ergénzungsleistung zur IV/Erlass (Nichteintreten)

Sachverhalt:

A

A.a K.___, Jahrgang 1967, bezieht seit lAngerem Ergédnzungsleitungen (EL) zur IV-
Rente. Am 16. August 2005 ernannte die Vormundschaftsbehérde A.___ X.___ zum
Beistand der Versicherten (EL-act. 84-1/11). Mit Beschluss der
Vormundschaftsbeh6rde B. vom 11. Marz 2009 wurde die Beistandschaft zur
Weiterflhrung an die Vormundschaftsbehérde der Stadt C.___ Ubertragen (EL-act.
55-1/2). Mit Urkunde vom 23. April 2009 ernannte diese Y.___ zur Beistandin der
Versicherten (EL-act. 25-1/2). Im Mai 2009 stellte die Ausgleichskasse des Kantons St.
Gallen als kantonale EL-Durchfiihrungsstelle fest, dass die Versicherte per 15. August
2008 aus der D.___ der Heimstatten C.___ ausgetreten und in eine eigene Wohnung in
C.___umgezogen war. In der Folge berechnete die EL-Durchflihrungsstelle den EL-
Anspruch der Versicherten unter Anrechnung der Mietkosten fir die Wohnung anstelle
der bisher berlcksichtigten Heimtaxe riickwirkend per 1. September 2008 neu und
forderte mit Verfligung vom 28. Juli 2009 die in der Periode vom 1. September 2008 bis
31. Juli 2009 zu viel ausbezahlten EL in der Héhe von Fr. 16'298.- zurlick (EL-act.
42-1/2).
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A.b Am 31. August 2009 stellte die Beistandin der Versicherten ein Gesuch um
Teilerlass der Ruckforderung in der Hohe von Fr. 6'298.-. Gegen die
Ruckforderungsverfigung vom 28. Juli 2009 wurde keine Einsprache erhoben (EL-act.
9-3/8). Mit Verfligung vom 10. September 2009 wies die EL-Durchfiihrungsstelle das
Erlassgesuch ab (EL-act. 9-1/8).

A.c Mit Schreiben vom 8. Oktober 2009 gelangte die Beistandin an die
Vormundschaftsbehdrde B.____ und ersuchte um Prifung einer Kosteniibernahme von
Fr. 3'617.-. Der ehemalige Beistand der Versicherten habe es unterlassen, den
Heimaustritt der SVA zu melden. Dem Schreiben wurden die Rickforderungsverfligung
vom 28. Juli 2009 sowie die Verfligung betreffend Erlassgesuch vom 10. September
2009 beigelegt (EL-act. 8-8/9 f.).

A.d Mit Schreiben vom 28. Oktober 2009 teilte die Prasidentin der
Vormundschaftsbehdrde B.___ der Beistandin mit, dass der ehemalige Beistand
angewiesen werde, den entstandenen Schaden von Fr. 3'617.- der Versicherung zu

melden. Das Schreiben wurde dem ehemaligen Beistand in Kopie zugestellt (EL-act.
8-7/9).

A.e Am 11. November 2009 erhob der ehemalige Beistand Einsprache gegen die
Rickerstattungsverfigung vom 28. Juli 2009 und die Verfigung vom 10. September
2009 (EL-act. 7-1/3). Mit Einspracheentscheid vom 9. Februar 2010 trat der
Rechtsdienst der SVA in Vertretung der EL-Durchfiihrungsstelle nicht auf die
Einsprache ein (act. G 1.1.1).

B.

B.a Gegen diesen Einspracheentscheid richtet sich die Beschwerde vom 18. Februar
2010. In Vertretung der Beschwerdefiihrerin beantragt der ehemalige Beistand die
Aufhebung des Einspracheentscheids vom 9. Februar 2010. Die Beschwerdegegnerin
sei anzuweisen, auf ihren Entscheid zuriickzukommen und der Beschwerdeflihrerin die

EL-Rulckerstattung zu erlassen (act. G 1).

B.b Mit Beschwerdeantwort vom 25. Februar 2010 beantragt die Beschwerdegegnerin

die Abweisung der Beschwerde (act. G 3).
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B.c Auf eine Replik wurde sinngemass verzichtet (act. G 6).

B.d Mit Schreiben vom 18. August 2010 teilte die Gerichtsleitung dem ehemaligen
Beistand mit, dass er die Beschwerdeflihrerin ohne gliltige Prozessvollmacht nicht
vertreten kdnne (act. G 6). Am 31. August 2010 reichte dieser eine Vollimacht der

Beschwerdeflhrerin nach (act. G 7.1).

Erwagungen:

1.1. Die Beschwerde richtet sich gegen den vorinstanzlichen Nichteintretensentscheid.
Das Versicherungsgericht hat daher zu prifen, ob die Beschwerdegegnerin zu Recht
auf die bei ihr erhobene Einsprache nicht eingetreten ist. Dagegen kann nicht geprift
werden, ob die Voraussetzungen fur die Ruckforderung an sich und fur den Erlass der
Rickforderung gegeben sind (vgl. sinngeméss BGE 132 V 74, Erw. 1.1; Urteil
9C_432/2007 des Bundesgerichts vom 6. November 2007, Erw. 1).

1.2. Die Beschwerdegegnerin begrindet den Nichteintretensentscheid damit, dass die
Einsprache vom 9. November 2009 verspétet erfolgt sei. Sie geht offensichtlich davon
aus, dass der ehemalige Beistand die Einsprache als Vertreter der Versicherten
erhoben hat (vgl. auch das Rubrum des Einspracheentscheids, act. G 1.1.1). Dies,
obwohl er im Zeitpunkt der Einsprache nicht mehr als Beistand der Versicherten amtete
und eine Vollmacht zur Vertretung der Versicherten im Einspracheverfahren nicht vorlag
(EL-act. 7). Im Beschwerdeverfahren ist der ehemalige Beistand explizit als Vertreter
der Versicherten aufgetreten und hat die entsprechende Prozessvollmacht
nachgereicht (act. G 1, 7.1). Geht man mit der Beschwerdegegnerin davon aus, dass
die Einsprache vom 9. November 2009 in Vertretung der Versicherten erhoben wurde,
muss sie als deutlich verspatetet betrachtet werden. Die Ruckforderungsverfiigung
vom 28. Juli 2009 (erhalten am 31. Juli 2009) und die Verfugung betreffend Erlass der
EL-Rickforderung vom 10. September 2009 (erhalten am 15. September 2009) wurden
beide korrekt der zusténdigen Beistandin eréffnet (EL act. 9-1/8, 9-4/8). Es ist nicht
ersichtlich, weshalb die Verfligungen ebenfalls dem ehemaligen Beistand héatten

er6ffnet werden mussen. Es liegt kein Drittbezug zu einem anderen leistungspflichten
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Versicherungstrager i.S.v. Art. 49 Abs. 4 ATSG vor, und der ehemalige Bestand ist
nicht als Dritter mit Parteiqualitat i.S.v. Art. 34 Abs. 1 VwVG zu betrachten (Ueli Kieser,
ATSG-Kommentar, 2. Auflage, Zirich 2009, Rz. 34 zu Art. 49 ATSG). Die 30-tagige
Rechtsmittelfrist zur Anfechtung der Verfligungen nach Art. 52 Abs. 1 ATSG begann
somit am 16. August 2009 bzw. am 16. September 2009 zu laufen. Die Einsprache vom
9. November 2009 erweist sich somit als verspatet. Ein Fristwiederherstellungsgesuch
ist nicht gestellt worden.

2.1 Es stellt sich jedoch die Frage, ob der ehemalige Beistand die Einsprache in
eigenem Namen erhoben hat. Bereits die Formulierung der Einsprache ("Hiermit erhebe
ich als ehemaliger Beistand [....] Einsprache gegen [....]") sowie der Umstand, dass
keine Prozessvollmacht eingereicht wurde, erweckt den Eindruck, dass der ehemalige
Beistand in eigenem Namen handelte. Sodann wird die Einsprache im Wesentlichen
damit begriindet, dass die nunmehr zusténdige Beistdndin die Vormundschaftbehdrde
B.__ um Prifung der Kostenlbernahme von Fr. 3'617.- flr einen angeblichen
Schaden, der durch eine Unterlassung seinerseits entstanden sein soll, ersuche. Die
EL-Durchfiihrungsstelle habe ihn von der Ruckforderung nicht in Kenntnis gesetzt,
obwohl sie den Zeitraum September 2008 bis und mit Juli 2009 betreffe und somit
teilweise in seinen Verantwortungsbereich als Beistand falle. Entgegen der Auffassung
der Beschwerdegegnerin habe er seine Verantwortung als Beistand vollumféanglich
wahrgenommen. Den Umzug von der Heimstétte C.___ in die eigene Wohnung habe er
der AHV-Zweigstelle A.___ bereits am 12. August 2008 schriftlich mitgeteilt. Als
betroffener ehemaliger Beistand habe er erst am 29. Oktober 2009 von der
Rlckforderung Kenntnis erhalten. Die Rechtsmittelfrist sei daher gewahrt (EL-act. 7).
Geht man davon aus, dass der ehemalige Beistand die Einsprache in eigenem Namen
erhoben hat, ware im Einspracheentscheid zunachst seine Legitimation zur
Einspracheerhebung zu prifen gewesen. Wére diese bejaht worden, hatte in einem
zweiten Schritt geprift werden missen, ob die Rechtsmittelfrist flir die Einsprache erst

mit Kenntnis der beiden Verfligungen, also am 30. Oktober 2009, zu laufen begann.

2.2 Die Legitimation, eine Verfigung mit Einsprache anzufechten, ergibt sich nicht aus
Art. 52 ATSG, sondern aus der sinngemassen Anwendung von Art. 59 ATSG. Die
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Legitimation im Einspracheverfahren ist also weder weiter noch enger als diejenige im
anschliessenden Beschwerdeverfahren (Ueli Kieser, a.a.0O., Rz. 45 zu Art. 52 ATSG
m.H.a. BGE 131 V 299 f.). Nach Art. 59 ATSG ist zur Beschwerde berechtigt, wer durch
die angefochtene Verfligung oder den angefochtenen Einspracheentscheid berthrt ist
und ein schutzwiirdiges Interesse an deren oder dessen Aufhebung oder Anderung hat.
Besondere Bedeutung kommt dem Legitimationserfordernis zu, wenn nicht der
Verflgungsadressat im materiellen Sinn, sondern ein Dritter (Drittbeschwerdeflhrer)
den Entscheid anficht (BGE 127 V 80 Erw. 3a/aa m.H.). Hier haben die
Legitimationsanforderungen die Funktion, die Popularbeschwerde auszuschliessen,
weshalb bei der Bejahung der Beschwerdelegitimation von Drittbeschwerdeflhrern
Zurickhaltung geboten ist. Erforderlich ist ein spezifisches Rechtsschutzinteresse,
welches nur bejaht wird, wenn der Dritte ein unmittelbares und konkretes Interesse an
der Aufhebung oder Anderung der Verfiigung hat oder eine spezifische, besonders
nahe Beziehung zur Streitsache fir sich in Anspruch nehmen kann. Das allgemeine
Interesse an der richtigen Auslegung und Durchsetzung des Bundesrechts genlgt nicht
(BGE 133V 188, Erw. 4.3.3 m. H.).

2.3 Ein spezifisches Rechtsschutzinteresse kénnte vorliegend etwa dann bejaht
werden, wenn der ehemalige Beistand fur von der Versicherten zu viel bezogene EL
personlich rickerstattungspflichtig ware. Eine persénliche Rickerstattungspflicht ist
jedoch sowohl fur den Vormund als auch fir den Beistand als gesetzlicher Vertreter
des Mundels zu verneinen. Vielmehr hat die Rickerstattung allfallig zu Unrecht
bezogener Leistungen — und dies selbst bei Auszahlung an den gesetzlichen Vertreter —
aus dem Mundelvermdgen zu erfolgen (BGE 112 V 102). Ein finanzielles Interesse des
Beistands an der Aufhebung der Verfligungen aufgrund einer persénlichen
Rickerstattungspflicht besteht somit nicht. Man kénnte sich indessen fragen, ob der
ehemalige Beistand aufgrund eines drohenden Verantwortlichkeits- bzw.
Haftpflichtverfahrens zur Einsprache legitimiert gewesen sein kdnnte. Auch dies muss
verneint werden, denn es wirde sich dabei wiederum um ein finanzielles Interesse des
Beistands handeln, das nicht unmittelbar aus der Entscheidung des
Versicherungstrégers hervorginge, sondern sich indirekt aus dem Ergebnis eines
allfalligen Verantwortlichkeitsprozesses ergeben wirde. Die Konsequenzen aus einem
etwaigen Fehlverhalten des Beistands im Verhaltnis zu seinem Mundel kdnnen jedoch

nicht Gegenstand des Sozialversicherungsprozesses sein (BGE 112 V 104). Ohne
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Gewissheit dartiber zu haben, ob vorliegend die Voraussetzungen einer Haftung des
ehemaligen Beistands Uberhaupt gegeben sind bzw. sein kdnnen, bestiinde das
Interesse an der Aufhebung der Verfiigungen von vornherein héchstens indirekt oder
bloss theoretisch und wére somit weder unmittelbar noch konkret. Ein spezifisches
Rechtsschutzinteresse des ehemaligen Beistands an der Aufhebung der beiden

Verfligungen ware dementsprechend zu verneinen.

2.4 Selbst wenn man davon ausgehen wuirde, dass die Einsprache im Namen der
Vormundschaftsbehérde B.___ erfolgte, wére die Legitimation zur Einsprache zu
verneinen. Die Vormundschaftsbehérde B.____ war im massgebenden Zeitpunkt nicht
mehr fir die Beschwerdefuhrerin zustandig. Dementsprechend war sie auch nicht
Adressatin der angefochtenen Verfligungen. Sodann ist den Akten nicht zu entnehmen,
dass sie wahrend ihrer Zustandigkeit Leistungen als Drittempféngerin zur Verwaltung
bzw. mit dem Auftrag, sie flrr die Versicherte zu verwenden, erhalten hat. Die
Vormundschaftsbehérde B.___ist weder leistungspflichtige Versicherungstragerin i.S.v.
Art. 49 Abs. 4 ATSG, noch trifft sie eine Ruckerstattungspflicht (vgl. Urteil des EVGE
vom 31. Januar 2003, [P 27/1], Erw. 2.2; BGE 133 V 188, Erw. 4.4.1; Entscheid des
Versicherungsgerichts des Kantons St. Gallen EL 2001/41 vom 20. Juni 2002, Erw. 1
b).

2.5 Somit ist festzuhalten, dass der ehemalige Beistand nicht legitimiert gewesen wére,
in eigenem Namen gegen die Verfiigungen vom 28. Juli 2009 und 10. September 2009

Einsprache zu erheben.

Aus dem Gesagten ergibt sich, dass die Einsprache vom 9. November 2009 -
betrachtet als Einsprache in Vertretung der Versicherten — verspatet erfolgte. Der
Nicheintretensentscheid vom 9. Februar 2010 ist somit nicht zu beanstanden. Selbst
wenn man davon ausginge, dass der ehemalige Beistand die Einsprache vom 9.
November 2009 im eigenen Namen erhoben hat, ware mangels Legitimation nicht auf
die Einsprache einzutreten gewesen. Der Nichteintretensentscheid vom 9. Februar

2010 ware im Ergebnis auch in diesem Fall korrekt.
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4.1 Aufgrund dieser Erwagungen ist die Beschwerde gegen den Einspracheentscheid

vom 9. Februar 2010 abzuweisen.

4.2 Gerichtskosten sind keine zu erheben (Art. 61 lit. a ATSG).

Demgemass hat das Versicherungsgericht im Zirkulationsverfahren gemass Art. 53

GerG entschieden:

1. Die Beschwerde wird abgewiesen.

2. Es werden keine Gerichtskosten erhoben.

© Kanton St.Gallen 2024 Seite 8/8



	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte
	Entscheid Versicherungsgericht, 05.10.2010
	Art. 52 ATSG i.V.m. Art. 52 ATSG Die Legitimation, eine Verfügung mit Einsprache anzufechten ergibt sich nicht aus Art. 52 ATSG, sondern aus der sinngemässen Anwendung von Art. 59 ATSG. Art. 49 Abs. 4 ATSG, Art. 34 Abs. 1 VwVG Liegt ein Drittbezug zu einem anderen leistungspflichtigen Versicherungsträger vor, sind Verfügungen auch diesem zu eröffnen. Sodann ergibt sich aus der subsidiären Anwendung von Art. 34 Abs. 1 VwVG, dass Verfügungen allen Dritten zu eröffnen sind, die Parteiqualität haben. Zur Bejahung der Legitimation eines Dritten ist ein spezifisches Rechtsschutzinteresse erforderlich, welches nur gegeben ist, wenn der Dritte ein unmittelbares und konkretes Interesse an der Aufhebung der Verfügung hat. Vorliegend ist diese Voraussetzung nicht erfüllt (Entscheid des Versicherungsgericht des Kantons St. Gallen vom 5. Oktober 2010, EL 2010/15).


	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte


		2024-05-27T16:06:56+0200
	"9001 St.Gallen"
	Publikationsplattform Kanton St.Gallen


	



